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ſchmuckes folgendes verordnet:) ——  0 Kirchenportal ſoll außen mit
einer bekränzten afel, auf welcher eine Monſtranze gemalt ſt, ge⸗
ſchmückt werden, die Vorübergehenden aufmerkſam 3u machen
Bilder oder Statuen, die ſich in der Nähe des Ausſetzungs-⸗Altares be
finden, ollen verhüllt eu entfernt) werden; werden die n der Nähe
6  — Altares befindlichen ände mit Wandteppichen verhängt, ⁰ ſollen
ſich auf letzteren keine geſchichtlichen oder profanen Darſtellungen finden
Auf den Expoſitions⸗Altar dürfen (mit Ausnahme Engelfiguren

Stelle der Leuchter) keine Statuen von eiligen geſtellt werden,
umſoweniger „Armenſeelenbilder“. Die Aufmerkſamkeit der Gläubigen
ſoll eben durch gar nichts, ſelbſt nicht durch den Anblick heiliger
Bilder  * Allerheiligſten abgelenkt werden. Aehnliches gilt für die
miss a Solemnis COTaII eXPOSito. Reliquien und Statuen
von eiligen ſollen N auf einen Altar geſte werden, auf welchem
da  8 heiligſte Sakrament Zur Verehrung der Gläubigen ausgeſetzt iſt,2)
nd ſolche 0 ind, In ſie 3u verhüllen;s Bilder hingegen
ſind während des vierzigſtündigen Gebetes 3 verhüllen. Da
Altarkreuz kann 1e nach Gewohnheit auf dem Expoſitions-Altar auf
geſte bleiben oder weggenommen werden, gemäß der Konſtitution
Benedikt XIV „Accepimus“ vom 16 Juli 1746 Wird  4* jedoch auf⸗
geſte

. ⁰ interbleibt bei der thurifiatio Itaris die Inzenſierung
desſelben.“

Für die misSa Solemnis P10 defuneétis iſt die Vorſchrift
des Caerem. episc. (lib II 11 3u beachten: Altareé Nu
Orhatu festivo. 86d simpliciter t Rullis imaginibus. 86d 801

t 8S6EX Candelabris Daretar.

Paſtoral⸗Fragen und Fülle
(Unbeweisbare Blutsverwandtſchaft als Ehe

hindernis.) f N Cajus, deſſen

CCG. Vater Luctus ver
ſtorben iſt, will die Titia heiraten. Die Ieutter des Cajus widerſetzt
ſich dieſem Vorhaben. D jedo Cajus bald großjährig Ird und
der Zuſtimmung der I(Utter dann geſetzli ni mehr bedarf, macht
dieſe dem Pfarrer des Ortes folgende Mitteilung: In früheren
V  ahren habe ſie ein unerlaubtes Verhältnis mit dem unterdeſſen auch
verſtorbenen Onkel der Titia gehabt und ihr H  ohn Qju ſtamme
Qus dieſem Verhältniſſe. Was ſt Unter dieſen Umſtänden 3u Un,

1 Einer Erklärung der vo  2 Juli 1749 420.  . zufolgeenthält dieſelbe manche dem euchariſtiſchen Kulte weſ entliche Beſtimmun⸗
gen, die daher auch außerhalb Roms verbinden, während die übrigen, 6na für Rom geltenden Anordnungen anderwärts laudabiliter nachgeahmt
werden können. 2 2 September 1741 Iu Aquen Ad I. 4119

„Praeeunte enim 90mino O0mnium 668. debet eultus
Sanctorum.“ 2  2  2 lit II. 232
Carthag. ad II 4080
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wenn Cajus von der Ehe mit Titia nicht 0

Aſſen will, zumal da
Cajus als ehelicher Sohn de Lucius gilt und als ſolcher In die
egiſter eingetragen iſt.?

Antwort Zunächſt muß der Pfarrer ſich hüten, dem Cajus
oder der Titia rgend welche Kenntnis von dieſem Geſtändnis der
Mutter 3u geben; auch ſind die Betreffenden nicht gehalten, jenem
Bekenntniſſe 3u glauben, fall  U  8 ni klare Beweiſe für die Wahrheitvorliegen; die Ausſage der &  Utter Allein kann als ſolcher Beweis
nicht gelten , iſt Qju ähren der Ehe ſeiner Utter mit Luctus
empfangen und geboren, dann wird jeder Beweis für die Unehelich—Eit des Cajus ausgeſchloſſen, C5 ſei denn, daß die Unmöglichkeit der
ehelichen Geburt augenſcheinlich nachgewieſen werde, etwa durch den
Nachwei 3u anger Abweſenheit des &  Uctus In jener erſteren nier⸗
ſtellung dürfte ogar ohne kirchliche Diſpens zur Ehe zwiſchen Cajusund Titia geſchritten werden; denn ſollte auch für dieſen Fall, Iun
welchem Cajus jure Gt de jure As Sohn des Lucius gilt, EL den⸗
noch al V  ohn 8 Onkels der Titia deren Vetter, alſo Im zweitenGrade blutsverwandt ſein, o hält doch die Kirche Inter den gegebenenUmſtänden ihr Geſetz der Verwandtſchaft Als trennenden Ehehinder⸗niſſe nicht aufrecht. Höchſtens möchte 1e nach dem Grade der Wahrſcheinlichkeit der Verwandtſchaft ein geheimes Diſpensgeſuch 40 Caul-—
Glam Platze ſein, welches der Diözeſanbiſchof Cus gewöhnlicher Machtvollkommenheit gewähren önnte.

Kann NUun die Mutter des ajus einen vollgütigen Beweis
ihrer Ausſage nicht erbringen, 0 iſt dieſelbe 3U examinieren, ob ſie
etwa waS AIn ſich ſchwer glaublich iſt QAus Haß und Ab
neigung die beabſichtigte Ehe thre Sohnes 3u einer unwahrenSelbſtanklage geſchritten ſei Sollte aber die ſich herausſtellen, ſoQre ſie natürli abzuweiſen und ſehr ern wegen ihres ſündhaftenVerfahrens 5  Ur Rede U ſtellen. Bleibt jedoch die Sache wirklichzweifelhaft, oder ſtellt ſich bvd heraus daß Cajus zwar nach dem
Eheabſchluß der Mutter mit Luctus geboren, Aber der Eheempfangen und von der Meutter nicht ohne Grund für den ohnde nkel der V  Itia gehalten wird ſo iſt praktiſch

1— umſo eher enRekurs an da Ordinariat 0 Selbſt wenn dasſelbe nichvermöge ſpezieller Fakultäten die Befugnis beſäße, vom zweiten radder Blutsverwandtſchaft 3u diſpenſieren: ˙⁰ önnte 77⁰ dennoch fürdieſen Fall zweifelhafter Verwandtſchaft Diſpens erteilen (Cf.Alph lib II 902/ Lehmkuhl Pheol II II 795) CS ſeidenn, daß die Unehelichkeit des Cajus als Im hoh En Grade wahrſcheinlich ſich herausſtellte. In (n Fällen wäre die eimlich 3u eLrbittende und erlangte Diſpenſation vorſichtig 3u notieren, amiteinerfeits die Sache ni ruchbar würde, andererſeits aber für denFall, daß ſie anderweit ruchbar würde  7 die Möglichkeit vorläge, die
erwirkte kirchliche Diſpenſation 3u beweiſen.Valkenberg Holland). Aug. V ehm kuhl


